
 

        

 

 

    

        
 

  

      

 

      

         

       

        

      

Antrag der Partei LINKS zur Radfahrsituation in der 

Spielmanngasse 

Der unterzeichnende Bezirksrat Paul Hahnenkamp von LINKS Brigittenau stellt zur 

Bezirksvertretungssitzung am 21. Juni 2023 gemäß § 24 GO BV folgenden Antrag: 

Antrag 

Die zuständigen Dienststellen des Magistrats der Stadt Wien werden ersucht, 

die Radfahrsituation in der Spielmanngasse (insb Höhe ON 1 bis 3) zu 

überprüfen  und gegebenenfalls  eine  ausreichende  Fahrbahnbreite  

sicherzustellen,  sodass  Radfahren auch bei entgegenkommenden PKW-

 Verkehr gefahrlos möglich ist. 

Begründung 

Die Spielmanngasse ist eine Wohnstraße, für den PKW-Verkehr ist eine Einbahn 

Richtung Dietmayrgasse verordnet. Radfahren ist in beiden Fahrtrichtungen möglich. 

Auf beiden Seiten der Straße befinden sich Parkspuren, einmal Schräg- und einmal 

Längsparker (je  nach  Abschnitt der Straße  

wechselt  die  Seite  der Schrägparkplätze).  

Dadurch  ist der  Platz der eigentlichen  

Fahrbahn  begrenzt.  Wenn  nun  ein*e  

Radfahrer*in Richtung  Lorenz Müller Gasse  

fährt und  ein  PKW  Richtung  Dietmayrgasse  

entgegenkommt,  ist auf manchen  

Abschnitten  der Spielmanngasse  (insb  Höhe  

ON 1-3)  kaum  für  beide  Platz auf  der 

Fahrbahn.  Das gilt vor  allem, wenn  es sich  

um  breitere PKW  handelt.  Deswegen  

beantragen  wir eine  Überprüfung, ob  hier 

tatsächlich  Radfahrer*innen  gefahrlos bei  

Gegenverkehr fahren  können.   

Wenn die Prüfung zum Ergebnis kommt, dass der Platz zu eng ist, stellt eine 

Umwandlung der Schrägparkplätze in Längsparkplätze oder – aus unserer Sicht noch 



        

  

   

       

        

   

 

       

    

  

 

   

 

 

 

 

 

besser – in zumindest teilweise nutzbaren Raum für Fußgänger*innen eine praktikable 

Maßnahme dar. 

Zwei relevante Umstände sind in der Spielmanngasse noch zu beachten: 

- In der Spielmanngasse befinden sich eine Volksschule (ON 1) sowie eine 

Mittelschule (ON 3). Selbst wenn die Fahrbahnbreite als ausreichend qualifiziert 

wird, stellt sich die Frage, ob sie für radfahrende Kinder zumutbar ist. 

- Die Wohnstraße ist zwar verordnet, aber es gibt kaum PKW, die hier tatsächlich 

Schrittgeschwindigkeit (4-5 km/h) fahren. Das lässt sich mit einem 

Lokalaugenschein leicht feststellen. 

Eine Zuweisung in die Verkehrskommission wird beantragt. 

Paul Hahnenkamp 


